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1
Unfallgefahren am Arbeitsplatz
1.1
Allgemeine Gefahren an Arbeitsplätzen

Die Unfallursachen lassen sich grundsätzlich in drei Gruppen einteilen:

· Personengebundene Ursachen (Verhalten des Beschäftigten)

· Organisatorische Ursachen (Organisation des Arbeitsschutzes)

· Gegenstandsgebundene Ursachen (z.B. Anlage, Werkzeuge, Arbeitsstoff).

Zur Erkennung und Abwehr solcher Gefahren schreiben die Berufsgenossenschaften Gebots- und Verbotsschlider vor, z.B.:
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Augenschutz benutzen


Schutzhelm benutzen
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1.2
Spezielle Gefahren an Arbeitsplätzen

· Räumliche Enge

· Umfeldbedingungen durch Nachbargewerke (Schleifen, Trennen, Schneiden im Umfeld, Durchstrahlungsprüfungen, besonderer Lärm, Gerüstarbeiten, automatisch anlaufende Antriebe und Armaturen),
· Absturzgefahr von erhöhten Arbeitsplätzen,
· Herab fallende Gegenstände,
· Arbeiten mit Atemschutz,
· Arbeiten in körperlicher Zwangshaltung,
· Arbeiten an unter Druck und Temperatur stehenden Kreisläufen,
· Arbeiten in der Nähe brennbarer Arbeitsstoffe
(Schmier- und Hydraulik-Öle, Fette, Gase),

· Arbeiten in der Nähe giftiger Arbeitsstoffe
(Lösungsmittel, Chemikalien, Gase),

· Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel,
· Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.
Mögliche Folgen solcher Gefahreinwirkungen können u.a. sein:

· Verbrennen durch Funkenflug und Trenngut,
· Verblitzen der Augen durch benachbarte Schweißarbeiten,
· Verätzungen,
· Gehörschäden.
1.3
Vorsorge- und Abhilfemaßnahmen
Zur Vorsorge gegen nicht auszuschließende Gefahren dienen

· Das aufwendige Arbeitserlaubnisverfahren
· Die Sensibilisierung und Unterweisung der zu beaufsichtigenden Mitarbeiter sowie
· Die Vorbesprechungen mit den Betreuern bzw. AvOs anderer Arbeiten
Bei überraschend auftretenden Gefahren gilt:

· Unterbrechen der Arbeiten
· Konrtaktaufnahme mit in der Nähe arbeitenden „AvO“s,
· Meldung an den Betreuer.
2
Brandbekämpfung am Arbeitsplatz
Im Brandfall sind folgende Grundregeln zu beachten:
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Bei der Brandbekämpfung ist in der richtigen Reihenfolge vorzugehen:

Brand melden: siehe Hinweise Kapitel 7.

Retten / In Sicherheit bringen:
· Arbeitsplätze sind nur bei Gefahr oder auf Anweisung zu verlassen,
· alle nicht an der Brandbekämpfung beteiligten Personen haben auf dem gekennzeichneten Rettungsweg den gefahrenbereich zu verlassen,

· gefährdete Personen sind unter Einschätzung der eigenen Gefährdung zu retten,

· Behinderte oder Verletzte sind vorrangig bei der Flucht mitzunehmen,

· bei Verlassen von Räumen sind alle Türen zu schließen (Treppenhäuser und Rettungswege bleiben so von Verqualmung frei),

· bei Verqualmung ist gebückt zu gehen oder zu kriechen (Sicht- und Luftqualität in Bodennähe sind besser, überhitzte Luft in normaler Höhe nicht mehr atembar),

· keine Aufzüge benutzen (Fahrt führt möglicherweise in verrauchte Bereiche).

· Bei Bränden in elektrischen Anlagen sind diese sofort freizuschalten. Ist dies nicht möglich, ist die Feuerwehr auf die Gefahr durch elektrischen Strom hinzuweisen.

· Nach Eintreffen der Feuerwehr am Brandort ist den Anweisungen des Einsatzleiters unbedingt Folge zu leisten!

· Bei unmittelbarer Gefährdung geht Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Brennende Personen darf man nicht fort laufen lasse. Sie sind in Feuerlöschdecken, Mäntel, Jacken oder Tücher zu hüllen und auf dem Fußboden zu wälzen.

· Feuerschutzabschlüsse, Fenster und Türen sind sofort zu schließen.

· Bei drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich zu verlassen

· Stark verqualmte Räume sind gebückt oder kreichend zu verlassen, da sich in Bodennähe der wenigste Qualm befindet und die Temperaturen geringer sind.

· Die Angriffs- und Rettungswege der Feuerwehr sind freizuhalten. Die Feuerwehr muss von einem ortskundigen Betriebsangehörigen eingewiesen werden.

Löschen / Löschversuche unternehmen:
· bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den örtlich vorhandenen Löschgeräten unter Einschätzung der eigenen Gefährdung zu bekämpfen,

· Personen mit brennenden Kleidern sind festzuhalten und die Flammen zu ersticken; Kleider dürfen nicht abgerissen werden,

· brennbare und leicht entzündliche Materialien und Gegenstände sind aus dem Gefahrenbereich zu entfernen

· Brandbekämpfung allein (ohne eine zweite Person, die notfalls zu Hilfe kommt) kann lebensgefährlich sein.

· Bei der Brandbekämpfung an unter elektrischer Spannung stehenden Anlagen besteht Lebensgefahr. Daher dürfen Eingriffe und Brandbekämpfung nur durch besonders unterwiesene Personen und mit geeignetem Löschmittel ausgeführt werden.

· Bei der Brandbekämpfung in Kontrollbereichen besteht Gefahr durch Radioaktivität.

Der Erfolg der Brandbekämpfung hängt entscheidend vom richtigen Einsatz der Löscher ab. Die Einteilung der brennbaren Stoffe in Brandklassen ist für die Brandbekämpfung von besonderer Bedeutung, da jeder Brandklasse bestimmte Löschmittel zugeordnet werden können.

In nachfolgender Abbildung sind den Brandklassen die entsprechenden Löschmittel zugeordnet (entnommen aus WEKA – Ausbildungsfolien für den Brandschutz). 
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Zur Wahl der Löschmittel in einem Brandfall gilt:
· Brände der Brandklasse A: Löschmittel Wasser oder Löschpulver,

· Brände der Brandklasse B: Löschmittel Löschpulver, Schaum, CO2,

· Brände der Brandklasse C: Löschmittel Löschpulver, Schaum, CO2
· Brände der Brandklasse D: Spezialpulver, trockener Sand.

Somit findet man in den einzelnen Bereichen eines KKWfolgende Löschmittel:

· Wasser: Ölräume, Transformatoren, Kabelpritschen, Kabelräume, generell überall aus Wandhydranten,

· Schaum: dort, wo Ölbrände auftreten können (Turbine, Hydraulikanlagen); Schaum-Wandhydranten,

· Löschpulver: in allen Bereichen (auch Containment); in Feuerlöschern,

· Löschgase: CO2, Inergen, Argon; in Schaltanlagen, Elektronik- und Rechnerräumen (um Sachschäden durch Pulverrückstände zu vermeiden).

Die am Arbeitsplatz installierten Feuerlöscheinrichtungen können mit Hilfe der Kennzeichnung aufgefunden werden, z.B.:






Einsatz der Löscher
Löscher sind erst in unmittelbarer Nähe der Brandstelle in Betrieb zu setzen , damit nicht wertvolles Löschmittel auf dem Weg zur Brandstelle verloren geht, bevor es zum eigentlichen Löschen verwendet werden kann. Der Brand ist in der Regel von unten her zu bekämpfen, indem das Löschmittel auf den Brandherd (Glutstelle) gerichtet wird. Es ist wirkungslos, in die Flamme oder in den Qualm zu spritzen. Hierdurch wird das wertvolle Löschmittel nur vergeudet.

Die Löschmittel sind sparsam einzusetzen, damit nach Möglichkeit noch eine Reserve verbleibt für den Fall der Brandbekämpfung bei Rückzündungen. Bei Bränden von ausströmenden Gasen und Flüssigkeiten ist der Löschstrahl nach Möglichkeit von hinten (in Richtung des Ausströmens) auf die Flamme zu richten, notfalls quer zur Strömungsrichtung von der Seite her. Ein Löschen entgegen der Flammenrichtung ist wesentlich schwieriger. Falls zum Bekämpfen eines größeren Brandes mehrere Löscher verwendet werden müssen, sind sie gleichzeitig, nicht nacheinander, einzusetzen. So wird eine größere Wirkung erzielt.
Die richtige Brandbekämpfung mit Handfeuerlöschern (z.B. mit dem Wind, von unten nach oben, von vorne nach hinten; mehrere gleichzeitig usw.) ist nachfolgend dargestellt.

3
Verhalten bei Unfällen

3.1
Grundsätzliches Verhalten bei Unfällen

Unfälle sind selbst bei bester Vorsorge nicht 100%ig auszuschließen. Wenn Sie also einmal in die Lage kommen, flüchten zu müssen oder jemanden retten zu wollen, ist das oberste Gebot: „Ruhe bewahren!“. Sicherlich ist im Unglücksfall Eile geboten, aber verwechseln Sie diese nicht mit Hektik. Hektik ist in solchen Fällen ein schlechter Ratgeber.

Melden Sie Feuer bzw. einen Unfall unverzüglich über die Notrufnummer.

Beugen Sie nicht nur dem Unfall vor, sondern machen Sie sich auch mit Flucht- und Rettungsmöglichkeiten an Ihrem Arbeitsplatz vertraut

Arbeiten Sie einmal folgende Checkliste ab, um für sich festzustellen, wie gut Sie Ihren Arbeitsplatz kennen:





Sie sollten auf keine dieser wichtigen Informationen verzichten, denn sie könnten lebenswichtig werden. Das gilt besonders, wenn Sie häufig an verschiedenen Orten im Kraftwerk tätig werden.
Darüber hinaus sollten Sie darauf achten, dass Sie niemals Rettungswege oder Rettungseinrichtungen versperren. Eine unachtsam angelehnte Palette kann einen Feuerlöscher „unsichtbar“ machen und ein blockierter Notausgang lässt den Arbeitsplatz zur Falle werden.

Brandschutztüren sind immer zu schließen, denn die Einteilung von Gebäuden und Anlagen in Brandabschnitte ist nicht nur wegen der Schadensbegrenzung wichtig, sondern ermöglicht auch die Flucht von gefährdeten Personen.

Brandschutztüren erkennt man an einem Hinweisschild mit der Aufschrift:

Ausnahmen hiervon sind Brandschutztüren, die durch Magnetschalter offengehalten werden und im Bedarfsfall automatisch schließen. Man erkennt sie an einem entsprechenden Hinweisschild.
3.2
Sofortmaßnahmen bei Unfällen

Nicht jeder Unfall stellt eine lebensbedrohliche Situation dar.

Bei folgenden Verletzungen sind jedoch Sofortmaßnahmen zu ergreifen (Beispiele):

· bedrohliche Blutungen aus Wunden,

· Abriss von Körperteilen,

· Bewusstlosigkeit,

· Atemstillstand,

· Herz-Kreislauf-Stillstand,

· Störungen der Atemfunktion,

· Schock,

· Verbrennungen, Verbrühungen,

· Unfälle durch elektrischen Strom,

· Vergiftungen,

· Verätzungen.

Nach Erstversorgung entscheidet das Sanitätspersonal über weitere Maßnahmen, z.B. über die Anforderung von fremden Transportmitteln wie Notarztwagen, Rettungswagen und Rettungs-hubschrauber.

Bei Unfällen und akuten Erkrankungen gelten folgende Grundsätze:

· verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bergen (Vorsicht bei Unfällen mit elektrischem Strom),

· erste lebensrettende Maßnahmen einleiten (die betroffenen Personen richtig lagern, Blutungen stillen, Herz-Lungen-Wiederbelebung)

· evtl. Gefahrenbereich abgrenzen oder andere warnen,

· Unfall unter der Notrufnummer melden

· Betreuung des Betroffenen fortsetzen, Hilfe abwarten,

· bei Strahlenunfällen die betroffenen Personen sofort aus den Bereichen mit erhöhter Strahlung holen.

Weitere Informationen sind an den nächsten Vorgesetzten bzw. Verantwortlichen für die Durchführung der Arbeit (VDA) zu richten. Dabei ist dann eine Entscheidung über die Fortsetzung der Arbeit herbei zu führen.

Bei lebensbedrohlichen Unfällen bzw. Erkrankungen kann das Eintreffen des hauptamtlichen Sanitäters bzw. Betriebssanitäters nicht abgewartet werden, sondern der Ersthelfer muss lebensrettende Sofortmaßnahmen ausführen, bis er in der Rettungskette von dem hauptamtlichen Sanitäter bzw. Betriebssanitäter abgelöst wird. Diese Maßnahmen ergeben sich nach Art der Verletzung bzw. Erkrankung gemäß den Merkblättern zur Ersten Hilfe der Berufsgenossenschaft:
3.3
Bedrohliche Blutungen aus Wunden
· Kopf/Rumpf: Aufpressen auf Blutungsstelle, möglichst Druckverband anlegen,

· Arm: Hochhalten, Abdrücken, Druckverband,

· Bein: Druckverband.

3.4
Bewusstlosigkeit

· Feststellen, ob selbstständige Atmung vorliegt,

· In stabile Seitenlage bringen

3.5
Atemstillstand

· Mund-zu-Nase-Beatmung (falls nicht durchführbar: Mund-zu-Mund-Beatmung),

· ggf. Fremdkörper aus Mund und Rachen entfernen

· Atemspende fortsetzen.

3.6
Schock

· Beine höher legen (Schocklage),

· Blutung stillen,

· vor Wärmeverlust schützen,

· für Ruhe sorgen,

· tröstende Zuwendung,

· ständige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung und Kreislauf.

3.7
Vergiftungen

· Verletzten unter Selbstschutz aus Gefahrbereich in frische Luft bringen,

· kontaminierte Kleidung entfernen,

· vor Wärmeverlust schützen,

· bei Atemnot: Sauerstoff inhalieren lassen,

· für ärztliche Behandlung sorgen,

· Angaben über den chemischen Stoff und durchgeführte Maßnahmen an den Arzt.

3.8
Unfälle mit elektrischem Strom

Stromzufuhr sofort unterbrechen:

· Ausschalten,

· Stecker ziehen,

· Sicherungen heraus nehmen.

Ist die Stromzufuhr nicht sofort zu unterbrechen:

· Verunglückten von einem isolierten Standort aus durch nicht leitende Gegenstände von den unter Spannung stehenden Teilen trennen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Unterbrechung der Stromzufuhr:

· bei Atemstillstand sofort Atemspende leisten,

· bei Kreislaufstillstand Atemspende (Herz-Lungen-Wiederbelebung),

· bei größeren Verbrennungen und Bewusstlosigkeit: Schockbehandlung durchführen.

3.9
Verbrennungen und Verbrühungen

· Brennende Kleidung sofort löschen

· Kleidung über Brandwunde entfernen, sofern sie nicht festklebt,

· bei Verbrühungen alle Kleider schnellstens entfernen,

· kleinere Verbrennungen oder Verbrühungen ca. 10 bis 15 Minuten kühlen (z.B. fließendes, möglichst kaltes Wasser),

· anschließend keimfrei mit Brandwunden-Verbandpäckchen bedecken,

· Schockbekämpfung einleiten,

· den Verletzten zusätzlich mit einer Wolldecke umhüllen, die jedoch die Brandwunde nicht berühren darf,

· dem bewusstseinsklaren Verletzten ggf. schluckweise Tee oder Wasser einflößen (Alkohol- und Rauchverbot),

· kein Öl oder Puder, keine Salben auftragen.
Farbkennzeichnungen von Gasflaschen und nicht erdverlegten Leitungen


Gehörschutz benutzen





Schutzhelm benutzen





Augenschutz benutzen





Für Flurförderzeuge


verboten





Nicht berühren,


Gehäuse unter Spannung





Feuer, offenes Licht


Und Rauchen verboten





Rauchen verboten





Ruhe bewahren!


Überlegt handeln!


Panik verhindern!


Rettung von Menschen geht vor Brandbekämpfung!





1. Melden


2. Retten


3. Löschen





BC-Löschpulver P6





Löschschlauch





Wandhydrant





Feuerlöschgerät





	Ich weiß,


wo sich der nächste Feuerlöscher befindet,


wo das nächste Telefon ist,


wo der nächstgelegene Erste-Hilfe-Kasten


(oder Notfallschrank) ist,


wo ich am schnellsten ins Freie oder


in einen sicheren Bereich komme.








